
Satzung
Landesverband oornteressenvertretung §elbstbestimmt Leben6u

in Thüringen e.V,

§r
Namc und §itz

(1) Der Verein trligt den Namen Landesverband'ulnteressenvertretung Selbstbestirnmt Leben.' in
Thüringen e.V."

(2) Der Verein hat seinen §itz in Jena

(3) Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr.

§l
Aufgaben

(1) Der Verein verfclgt ausschließlich und unmittelbar gemeinniitzige Wohlfahrtszwecke im Sinne
des Abschnitts ,,sreuerbegünstigte zwecke" der Abgabenordnung ig77 (§§ 55 trAo).

(2) Der Zweck des Vereins ist die Zusammenfthruag der Selbstbestimmt - Leben - tnitiativen im
Freistaat Thitringen. Selbstbestimmt - Leben - Initiativen sind gekennzeichnet durch den
Zssaffmenschluss behinderter Menschen, dio ihre Interessen selbst vertreten. Er hat weiter den
Zweck die Entwicklung selbstbestimmter Lebensformen behinderter Menschen enhvickeln zr.r

helfen. Der Landesverband soll den Initiativen vor Ort Unterstützung bei ihrer Arbeit anbieten,
ihre Intere$§en auflandesebene und ihre Interessen im Bundesverband vertreten.

(3) Der §atzuagszwe*k wird verwirklicht iasberondere durch den Betrieb einer Landesgeschäffsstelle
{in der vorra*gig behinderte Mitarbeiter beschäftigt worden), zur R.ealisierung seiner sic5
gestellten Aufgaben:

(a) Vertretung und Förderang seiner Mitglieder, unter Berüeksichtigung ihrer
Eigenständigkeit, im Land Thitringen

(b) Berrieb landesweifer Beratungssteilen, nach dem Priazip des Peer Counseling, für
Selbsthilfegruppen der Behiadertenarbeit, den Mitgliedsverbänden sorvie Einzelpersonen,
zur Untersttiteung in rethtlichen, wirtsehaftlichen sowie in gesellschaftlichen Fragen

(c) Ennvicktung vor Pmjekten im Sinne der Integration, besonders ftr Kinder und Jugendliche
mit und ohne Behinderung

(d) Ötrentlichkeitsarbeit

(e) Aus- und Fortbildung

§3
Zweck

Der Vere in ist selbstlos tätig, er vcrfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke.

Mittel des Vereins dürfen nur ftir die satzungsgemäßen Zwecke verwendet werden. Dic
Mitglieder des Vereins dilrfen in ihrer Eigenschaft als Mitgliedor keine Zuwendungen aus Mitteln
des Vereins erhalten.

(3) Die Mitglieder dtirfen bei ihrem Ausscheiden oder bei Auflösung oder Aufhebung des Vereins
keine Anteile des Vereinsvermögens erhalten.

(4i Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zwsck des Vereins fremd sind, oder durch
unverhältnism2ßig hohe Vergtltungen beginstigt werden.

(1)

(2)



§4
Mitgliedschaft

(l) Der Verein besteht aus ordentlichen Mitgliedern, Fördermitgliedern und Ehrenmitgliedenr.

(2) Ordentliches Mitglied des Vereins kann jede natürliche Person rverden, die behindert ist, und jede
juristische Personen werden, die nach den Grundsätzen der,,lSL" * Bewegung in Deutsshland
arbeitet und sich mit dem Zweck und Ziel des Vereins identifiziert bzrv. für das selbstbestimmte
Leben behinderter Menschen aktiv einsetä.

(3) Über den Antrag auf Aufnahme einer juristischen Person enrscheidet die Vollversammlung.

(4) Über den Anhag auf Aufnahrne einer natürlichen Person entscheidät der Vorstand.

(5) Die Mitgliedschaft endet durch Austritt, Ausschluss oder Tod. Bei juristisehen Fersonen d.urch
deren Auflösung.

(6) Der Austritt eines Mitgliedes ist üur zum Monatsende möglich, Er erfclgt durch sohriftliche
Erklärung gegenüber dem Vorsitzenden unter Einhaltung einer Frist von 14 Tagen.

(7) Wenn ein Mitglied gegen die Ziele und lrteressen des Vereifls schwer verstoßen hat oder trorz
Mahnung mit dem Benag fttr zrvei Jahresbeiträgen im Rilckstand bleibt, so kann er durch den
Vorsfand mit sofortiger Wirkung ausgeschlossen werden. Eine juristische Person kann durch
Besohluss der Yollversammlung ausgeschlossen werden. Dem Mitglied muss vor der
Beschlussfassung Gelegenheit zur Rechtfertigung bzw" §teilungnahme gegeben werden.

§s
Mitgliedsbeitrag

Die Mitglieder zahlen Jahresbeiträge aufgrund der von der Vollversammlung festgelegten
Be ikagssumme. Nur j uristische Personen zahlen Beiträge.

oä:*
Örgane des Vereins sind,

r der Vorstand
. die Vollversammlung

§7
Vorstaad

(l) Der Vorstärd besteht aus drei gleichberechtigten Vorstandsmitgliedern.

(2) Vorstand im §inne des § 26 BOB sind die Vorstandsmitgtieder. Sie vertreten den Verein nach
innen und außen. Je zwei Vorstandsmitglieder sind gemeinsam vertretungsberechtigt-

(3) Der Vorstand wird von der Vollversammlung ftlr die Dauer von zwei Jahren gewählt. In den
Vorstand können nur natärliche Personen, die Vereinsmitglieder sind, gewählt werden.

(4) Falls in der Geschäftsordnung nicht andeis geregelt, entschsidst dEr Vorstand über die Einstellung
von hauptamtlichem Personal.

§8
Vollverrammlung

(l) Die Vollversammlung ist einmal jährlich einzuberufcn.



(2) Eine außerordentliche Votlversammlung ist einzuberufun, weon es das Vereinsinteresse erfordert
oder rvenn die Einberufung von 2A Va der Vereinsmitglieder eehriftlich unter Angabe des Zweckes
und der Grtinde verlangt wird.

(3) Die Einberufung der Vollversammtrung erfolgt schriftlich durch den Vorstand unter Wahrung
einer Einladuagsfrist von mindestens 4 Wochen. bei gleichzeitiger Bekanntgabe der
Tagesordnung. Es gitt das Datum des Poststempels.

(4) Die Vollversammlung als das oberste beschlu§fassende Vereinsorgan ist grundsätzlich für alle
Aufgaben zuständig softrn bestimmte Aufgaben gemäß dieser §atzung nicht einem anderen
Vereinsorgan libertrager wurden. Ihr sind insbesondere die Jahresabrechnung und der
Jahresbericht zur Beschlussfassung über die Genehmigung und die Entlasslag des Vorstandes
schriftlich vorzu legen- Die Mitgl iederversammlung entschcidet auch über:

(a) Gebtihrenbefreiungen
(b) Aufgaben des Vereins
(c) An- und Verkauf sowie Belastung von Oruadhesirz
(d) Beteiligung an Cesellsehaten
(e) Aufnahme von Darlehen ab 10.000 DM
(f) Genehmigungen aller Geschäftsordnungen fiJr den Vereinsbereich
(g) Mitgtiedsbeitäge
(h) Satzungsänderungcn
(i) auflOsung des Vereins

(5) Jede satzungsmäßig einberufene Vollversammtung wird als beschlussfdhig anerkannt ohne
Rücksicht auf die Zahl der erschienenen Vereinsrnitglieder. Jedes Mitglied hat eine stirnme. Das
Stinnmrecht ist nicht tiberrragbar.

{6) Die Vollvetsammlung fasst ihre Beschlüssc mit einfacher Mehrheit, Bei Stimmengleichheir gilt
ein Antrag als abgelehnt.

§e
§atzuogsänderung

(l) Für Satzungsänderungen ist eine 2/3 Mehrheit der erschienen Vereinsmitglieder erforderlich.
Über Satzungsänderungen kann in der Voliversammlung nur abgestinrmt werden, rvenn auf
diesen Tagesordnungspunkt bereits in der Einladung zur Vollversammlung hingewiesen wurde
und der Einladung sowohl der bisherige als auch der vorgesehese neue §atzungsrext beigefugt
worden waren.

(2) Satzungsänderungen, die von Aufsichts-, Gerichts- oder Finanzbehörden aus fonnalen Grtinden
verlangt werden, kann der Vorstanci von sich aus vornehmen. Diese §atzungsänderungsn müssen
allen Vereinsmitgliedern alsbald schrifrlich mitgeteilt lverden.

§10
Beschlussfassung

Die in Vorstandssitzungen und in Vollversammlungen gefassten Beschltisse sind schriftlich
niederzulegen und von dem jeweiligen Versammlungsleiter und dem Protokoliführer der Sitzung zu
unlerzeichnen.

§ 1r
Äuflösuag des Vereins

(1) Für den Besehluss, den Verein aufzulösen ist eine 3/4 Mehrhcit der in der Vollversammlung
anwesenden Mitglieder erforderlich. Der Beschluss kann nur nach rechtzeitiger Ankündigung in
der Einladung eur Vollversammlung gefasst werden.



(2) Fi Atdacrng deg Verefu§ &r bei Wegfttt shßr@ünstiger e$ecke *illr das Vermögea des
Vereins, nach Erfrllmg aller boshheadm Verbindtichkeiten, derl Förderveßio,n{WOI." rnit
siu in JerE an, k üese ausslieslich urd unmiselbar & gemeim0Eige bar. nitdütige
Wohlfahrewec,ke an wrnreu&n lmt

§12
Grschäflsordnnag

Die Yolh/§rsa$ülung erlässt im Rrhmen der Saärngeine Geschä&ordung

§ß
Geccbäfüsteue

Dcr tandes*erüsnd 'Trl&rcssenrßütütng §elffiitnmt [.ebem" ln Thriringen e.V- mterlält eine
GcEchilMella lhr stdtt der/die CrsshäfrstrhIsr& vor. Er/Sic ist ftr diE tattghit der Cesclüfuelle
dem Vorshnd re&enschafupffichtig;
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